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RS OGH 1993/12/16 8Ob595/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1993

Norm

ABGB §94

Rechtssatz

Beiträge zur Pensionsversicherung im Rahmen der freiwilligen Weiterversicherung des Unterhaltsberechtigten

mindern bei aufrechter Ehe dann den Unterhaltsanspruch nicht, wenn dadurch auch während des Zusammenlebens

der Ehegatten keine Beeinträchtigung des Lebensstandards gegeben war.
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